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§/Artikel/Anlage 

§ 2 
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01.04.2004 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.2007 

Text 

Zuständigkeit 
 

§ 2. (1) Soweit im folgenden Absatz nichts anderes bestimmt ist, ist für die Vollziehung der in § 1 
genannten Rechtsakte die Marktordnungsstelle "Agrarmarkt Austria" (AMA) zuständig. 

(2) Die Anträge auf Direktzahlung gemäß Titel IV Kapitel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003  sind bei 
der für den Betriebssitz des Betriebsinhabers örtlich zuständigen Landwirtschaftskammer auf Bezirksebene 
einzureichen. In Bundesländern, in denen keine Landwirtschaftskammer auf Bezirksebene besteht, sind an deren 
Stelle die Landes-Landwirtschaftskammern zuständig. 


